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Ptï. 27 Sits#«, fdjtotij. („aKeifterblatt") 805

Sir. teg beutfdjen
3oHtarifg

au§ 38—42 Slfpenpflanjen
auS 95 SKefernfamen unb F'ßjtenfamen

IJS/MO Siïôr ufro., äöein, ©djaummetn, SBetne

M, 152 mit |>eilmittelpfä|en
205—207 Margarine, SWargarinetafe, lïunfifpeifefett

nus 230 gement
238 Sohle
300 ©leio^pb

au§ 317 Sattftidfftoff bet Sttc. 317 k be§ ©tatifii*
fd^en SBctrenbecjei^aiffeS

324 Sleimennig, Bleiroeifi
auS 354 Banißin
auS 380 ÜRorphium, Kobeln unb beten Becbiro

bungen
auS 639 3eßl)om bet 9?t. 639 a beS ©tatiftifc^en

äBarenberseidjniffeS
au§ 640 gitme bet Éîr. 640 a beg ©tatiftifdhen

SöarettöergetdjntffeS
844 iRohaluminium

®ie Hinfuhr bet borbe^eitlneten SGßaten aus bet
@(^)tt>etg mtrb rric^>t ungünftiger be^anbelt werben
aïs bisher,

Slrt. 3. ®te ©dhroeijerifdtje Regierung wirb ft^ort
öom 1. ©Höbet 1925 ab bie Hinfuhr aus ®euifdhlanb
bon jebem BeroißigungSüerfahten freifteßen; auSge*
nommen ^terbon ftnb folgenbe SSBatengruppen :

Sit. be§ fd)t»eije=
rifdjett 3oDtarif§

230 3îabeï^oIs, tob (uiunbffolj)
237 Bretter auS 9îabelljoI§
301 ®rudt unb Schreibpapier, einfat*

big, anbeteë
306 e Rapiere unb dations, mit geprefjten

unb geprägten SefftnS
«Ï 714 ßtunbeifen bis unb mit 20 mm 0
ej 721 gaffoneifen bis unb mit 30 mm

größte breite
723 b Hifen, gepgen ober fait geroalp
789 b Bledi^/ ®raïjt= unb ©ctjiofjerroarer.

tiefet Kummet
790 Hmaiflierte Htfenbledhroaren

ej; 895b/98c M 6 ^olgbearbeitungSmafchinen
954 " Telefon» unb Selegtafenapparaie
973 |jetlfera unb Fmpffioffe

1087 günbpfjet

®ie ©dhtoeigerifdhe Regierung toitb bie Hinfuhr
tiefer SBaten aus ®eutfdjlanb nicbt ungünftiger be»

hanteln als bisher,
Hrt. 4. Stuf Sunfch bet fchroeiprifchen ^Regierung

foßen Hnbe September 1925 bie in Slrt. 3 beS eingangs
bezeichneten SlbfommenS borgefepenen Befpredhung'en
groißhen ben OertragSfdhliefjenben Seilen ftatifinben.

Uoll»wirt$<&aft.
©emeinnSfctger äBofjmjnßSBßW. ®er ©chroeigerifche

Betbanb pr götberung beS gemeinnützigen SöohmtngS«
baue! bût an ben BunbeSrat eine Hingabe gerietet. HS
roirb barin anerfannt, öafj bie Bautäügteit bes $ahreS
1924 eine red^t erfreuliche mar unb auf bte (Sefialtung
beS SBohnungSmarfteS einen günftigen Hlnflufj ausübte,
aber gleichzeitig feftgefteïït, bafj nach roie oor ein SRangel
an fleinen unb billigen SBohnungen Befiele.
Qm Qntereffe ber SIEgemeinljeit möffe an ber SSefeiti=

gung biefeS 3uftanbe§ gearbeitet roerben. Sa§ prioate
Baugewerbe merbe ben geljlbeitag faum bedien lönnen,
troh ber in 2lu§ftc)E)t fiefenben ooßfiänbigen Slufßebung
ber 3Rieterfchuhbefiimmungen. Senn bte £>erfteßung oon
bißigen, Heinen SBoßnungen unb .fHeinpeimen p niebrigem
8ln§ befitze für ben prioaten Bauunternehmer roenig
3ntereffe, roeil ba§ IHiftfo im 23ert)äitm§ pr geringen
©erötnnmßgücbfeit ju gro§ fei. ®ie Eingabe bringt nun
ben Borfd^lag, ber Bunb möd^te ftd| entfdhlie^en, in
größerem Umfang ^ppotßelen im jœeiten ^ang,
für bie ©rfteßung oon Keinen, bifligen Söopnungen p
befd^affen. SRed^net man für bte oerfdE)iebenen ®eile ber
©dhroeij mit einem Fehlbetrag oon taufenb SBohnungen
unb nimmt man für bie II. Dppethe! eine Beteiligung
mit 20% ber Bauîoften an, fo mürbe ba§ nach ber
Hingabe eine Summe oon 3—4 fßlißionen Ff- etheifdEjen.
@§ mürbe fidh babei nid|t um Barbeiträge, fonbern um
oergtnSli^e unb rüdlphlbare Sarlehen hobeln ®er
3in§fu| ber l^ppothel foßte 3 ober 4 % betragen. ®ap
tonnten eoentueß 2 ®/o als Slmortifation beigefügt roerben.

Sie Sarlehen roären p befdhränten auf ©täbte unb
(Semeinben, roel^e nadhroetSlich unter fUelnroohnungS»
mangel leiben; an bie SarlehenSgeroährung foßte nidht
unbebtngt bie Bebtngung ber Beteiligung oon Danton
ober Hemeinben getnüpft werben, iftut fleine SBohnungen
(1—4 Qimmer) ober tleine Käufer einfa^fter Bauart
mit oier, hödjjftenS fünf Qimmern roären p berüdlft^tigen.

J.6raber&Ca
M aschinenfabrik

Winlerthur-Veltheim

und Modelle
zur Fabrikafiontadeiioser

Zemenrwaren.

Anerkannf einfach
aber praktisch
zur ra if on eilen Fabrika-
4ion unentbehrlich.
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Nr. des deutschen
Zolltarifs

aus 38—42 Alpenpflanzen
aus 95 Kiefernsamen und Fichtensamen

M/MM Likör usw>, Wein, Schaumwein, Weine
M.M mit Heilmittelzusätzen

205—207 Margarine, Margarinekäse, Kunstspeisefett
aus 230 Zement

^ 238 Kohle
300 Bleioxyd

aus 317 Kalkstickstoff der Nr. 317 ü des Statists-
schen Warenverzeichnisses

324 Bleimennig, Bleiweiß
aus 354 Vanillin
aus 380 Morphium, Kodein und deren Verbin-

düngen
aus 639 Zellhorn der Nr. 639 u des Statistischen

Warenverzeichnisses
aus 640 Filme der Nr. 640 u des Statistischen

Warenverzeichnisses
844 Rohaluminium

Die Einfuhr der vorbezeichneten Waren aus der
Schweiz wird nicht ungünstiger behandelt werden
als bisher.

Art. 3. Die Schweizerische Regierung wird schon
vom 1. Oktober 1925 ab die Einfuhr aus Deutschland
von jedem Bewilligungsverfahren freistellen; ausge-
nommen hiervon sind folgende Warengruppen:
Nr. des schmelze-
rischen Zolltarifs

230 Nadelholz, roh (Rundholz)
237 Bretter aus Nadelholz
301 Druck- und Schreibpapier, einfar-

big, anderes
306 e Papiers und Kartons, mit gepreßten

und geprägten Dessins
ex 714 Rundeisen bis und mit 20 mm H
ex 721 Fassoneisen bis und mit 30 mm

größte Breite
723 b Eisen, gezogen oder kalt gewalzt
789b Blech-,' Draht- und Schlosserwarsn

dieser Nummer
790 Emaillierte Eisenblechwaren

ex 895b/98e N6 Holzbearbeitungsmaschinen
954 ' Telefon- und Telegrafenapparate
973 Heilsera und Impfstoffe

1087 Zündhölzer

Die Schweizerische Regierung wird die Einfuhr
dieser Waren aus Deutschland nicht ungünstiger be-
handeln als bisher.

Art. 4. Auf Wunsch der schweizerischen Regierung
sollen Ende September 1925 die in Art. 3 des eingangs
bezeichneten Abkommens vorgesehenen Besprechungen
zwischen den vertragsschließenden Teilen stattfinden.

WltWMKM.
GemeinnWger Wohnungsbau. Der Schweizerische

Verband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baues hat an den Bundesrat eine Eingabe gerichtet. Es
wird darin anerkannt, daß die Bautätigkeit des Jahres
1924 eine recht erfreuliche war und auf die Gestaltung
des Wohnungsmarktes einen günstigen Einfluß ausübte,
aber gleichzeitig festgestellt, daß nach wie vor ein Mangel
an kleinen und billigen Wohnungen bestehe.

Im Interesse der Allgemeinheit müsse an der Beseiti-
gung dieses Zustandes gearbeitet werden. Das private
Baugewerbe werde den Fehlbetrag kaum decken können,
trotz der in Aussicht stehenden vollständigen Aufhebung
der Mieterschutzbestimmungen. Denn die Herstellung von
billigen, kleinen Wohnungen und Kleinheimen zu niedrigem
Zins besitze für den privaten Bauunternehmer wenig
Interesse, weil das Risiko im Verhältnis zur geringen
Gewinnmöglichkeit zu groß sei. Die Eingabe bringt nun
den Vorschlag, der Bund möchte sich entschließen, in
größerem Umfang Hypotheken im zweiten Rang,
für die Erstellung von kleinen, billigen Wohnungen zu
beschaffen. Rechnet man für die verschiedenen Teile der
Schweiz mit einem Fehlbetrag von tausend Wohnungen
und nimmt man für die II. Hypothek eine Beteiligung
mit 20°/o der Baukosten an, so würde das nach der
Eingabe eine Summe von 3—4 Millionen Fr. erheischen.
Es würde sich dabei nicht um Barbeiträge, sondern um
verzinsliche und rückzahlbare Darlehen handeln Der
Zinsfuß der Hypothek sollte 3 oder 4 °/» betragen. Dazu
könnten eventuell 2 °/« als Amortisation beigefügt werden.

Die Darlehen wären zu beschränken auf Städte und
Gemeinden, welche nachweislich unter Kleinwohnungs-
mangel leiden; an die Darlehensgewährung sollte nicht
unbedingt die Bedingung der Beteiligung von Kanton
oder Gemeinden geknüpft werden. Nur kleine Wohnungen
(1—4 Zimmer) oder kleine Häuser einfachster Bauart
mit vier, höchstens fünf Zimmern wären zu berücksichtigen.

^ s m Snksb^WinIerlNur VelMeim

1in6

s den p p-s sjscd
Tunrsti'onsIIsn
4ion unss-iidsdnlicd.


	Volkswirtschaft

